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Mitglieder-Info Nr. 75/2008 
 
Weiterentwicklung der Rechtsprechung zu den Vereinbarungen nach dem 
SGB XI und SGB XII 
hier: Urteil des BSG vom 12.06.2008 (Az.: B 3 P 2/07 R) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Anlage übersende ich Ihnen das o. a. Urteil zur Kenntnisnahme. In dem streitigen 
Fall ging es um die Frage, ob eine Kündigung des Versorgungsvertrages für eine 
Seniorenpflegeeinrichtung zulässig ist, wenn sich diese weigert, an einer Wirtschaft-
lichkeitsprüfung teilzunehmen. In dem ausführlichen Urteilstext stellt das Gericht 
wichtige und interessante Grundsätze zur Frage der Durchführung von Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen – sowohl anlassbezogen als auch ohne Anlass – auf, die aus 
meiner Sicht von grundsätzlicher Bedeutung sind. 
 
Ursprünglich war geplant, dass sich der Fachausschuss III in seiner Herbstsitzung 
bereits mit den Ausführungen des BSG befassen sollte, jedoch lag zu diesem Zeit-
punkt der Wortlaut des Urteils noch nicht vor. 
 
Die Befassung mit den vom BSG aufgestellten Grundsätzen soll deshalb in der Früh-
jahrssitzung des Fachausschusses III erfolgen. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 


